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R.styp. Da die Sklavenhaltergesell
schaft, die Feudalgesellschaft und 
die kapitalistische Gesellschaft auf 
dem Privateigentum an den Pro
duktionsmitteln beruhen und, un
geachtet aller Spezifik und qualita
tiven Unterschiede, Ausbeuterge
sellschaften sind, gibt es im R. 
dieser drei Gesellschaftsformatio
nen viele Gemeinsamkeiten.
Einen völlig neuen R.styp verkör
pert das sozialistische R. Es drückt 
die sozialistischen Eigentumsver
hältnisse in juristischer Form aus 
und fixiert die sich daraus ergeben
den Beziehungen der kamerad
schaftlichen Zusammenarbeit, der 
solidarischen Unterstützung, der 
Gleichberechtigung und der ge
meinsamen Verantwortung aller 
Bürger für das Wohl der Gesell
schaft und jedes ihrer Mitglieder in 
entsprechenden Gesetzen. Die 
Rechtsvorschriften und Rechtsnor
men beziehen sich auf alle Gebiete 
des gesellschaftlichen Lebens und 
regeln die Beziehungen der Bürger 
zum gesellschaftlichen und persön
lichen Eigentum, zu den R. des 
Staates, der Gesellschaft und ande
rer Bürger entsprechend den Prin
zipien des Sozialismus. Sie finden 
ihre konkrete Formulierung in den 
grundlegenden Gesetzeswerken 
wie dem Zivilgesetzbuch, dem Ar
beitsgesetzbuch, dem Familienge
setzbuch, dem Strafgesetzbuch und 
zahlreichen einzelnen Gesetzen 
und R.svorschriften.
Das sozialistische R. ist nicht nur 
ein Mittel, die neuen, sozialisti
schen Verhältnisse zu schützen 
und zu festigen, sondern es dient 
auch als Instrument der sozialisti
schen Erziehung. »Der planmäßige 
Ausbau der sozialistischen Rechts
ordnung entsprechend dem Reife
grad der sozialistischen Gesell
schaft und die Gewährleistung der 
Rechtssicherheit sind fester Be
standteil der Politik der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands. 
Das sozialistische Recht ist Aus
druck der Macht der Arbeiter-
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klasse. Es dient der Verwirklichung 
der Interessen der Werktätigen, 
dem Schutz der sozialistischen 
Ordnung und der Freiheit und 
Menschenwürde der Bürger.« (Pro
gramm der SED, 58)

Reduktion: Verfahren des erken
nenden Denkens, durch das neue 
Aussagen aus anderen Aussagen 
mit Hilfe von Schlußregeln abgelei
tet werden. Die R. wendet die 
Schlußregeln jedoch in anderer 
Weise an als die Deduktion. Sche
matisch erscheint der Unterschied 
folgendermaßen:
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Obwohl reduktive Schlüsse nur hy
pothetischen Charakter haben, sind 
sie für die wissenschaftliche For
schung außerordentlich wichtig, da 
sie es gestatten, die empirischen 
Angaben zu verarbeiten.
R. und Deduktion bilden in der Er
kenntnis eine dialektische Einheit, 
beide sind für den Erkenntnisfort
schritt unentbehrlich. —* Deduktion, 
—* Induktion

Reduktionismus: philosophische 
Auffassung über das Verhältnis der 
—* Bewegungsformen der Materie und 
ihre Gesetzmäßigkeiten zueinan
der; sie geht davon aus, daß es 
keine qualitativen, sondern nur 
quantitative Unterschiede zwi
schen ihnen gibt, weshalb es prin
zipiell möglich sei, alle Erschei
nungen und Prozesse sowie deren 
Gesetzmäßigkeiten auf die letzten, 
allen anderen zugrunde liegenden 
Elemente zurückzuführen.
In der Geschichte der Philosophie 
und der Wissenschaft sind ver
schiedene Varianten des R. aufge
treten. Der mechanische Materia
lismus vertrat die reduktionistische 
Auffassung, daß alle Erscheinun
gen und Prozesse der unbelebten 
wie der belebten Natur letzten En-


